
RATHAUSKORRESPONDENZ
Horausgeberundverantw .Redakteur: 42

Karl Honay

Wien ,am Montag ,den 4 .Fobruar1929 . ZweiteAusgabo.
— —— — — — — — — — — — — — — —

Die Unzulänglichkeit des Zentralbettennachweises .Mehrere Tageszeitungen melde¬

ten ver einigen Tagenunter Hinweisauf den Spitalsbettenmangelin Wien ,dass
eine Frau Anna Rosenauer im Polizeikommissariat Brigittenau ihrer schweren Er¬

krankung erliegen musste ,da für die Schwerkranke kein Spitalsbett aufzutreiben
war .Dazuteilt das städtische Gesundheitsamtmit :Die Frau litt schon langean
Tuberkulose ,stand auch in ärztlicher Behandlung ,lehnte aber immereine Spitals¬

pflege ab . Alssich ihr Zustandplötzlich verschlimmerte ,willigte sie indie
Spital abgabeein . DerArztstellte ihr eineSpitalanweisungaus ,die derMann
der Frau Rosenauer noch am selben Abend in das Polizeikommissariat Brigittenau
trug ,um durch dieses ein Spitalsbett sicherstellen zu lassen .Die Zentralaus¬

kunftsstelle für freie Spitalsbetten ,die vom Bund erhalten wird ,meldete ,dass

augenblicklichkein Bett zu habensei .Als auchamnächstenMorgenkein Bettfrei
war ,wollten Herr und Frau Rosenauerdie Spital unterbringungdadurcherzwingen ,
dasssie sich miteinanderaus ihrer Wohnungin die nahegeleenePolizeiwachstube
begaben .FrauRosenauerstürzteaberschonaufderStiegeihresWohnhauseszusam¬
men .Siewurdein die Sicherheitswachstubegebracht ,wosie kurzdaraufstarb .
AusdembeschriebenenVorfallallein kannein Schlussauf dieUnzulänglichkeit
der Spitalsunterbringungallerdingsnichtgezogenwerden .Eswarzumindestüber¬
flüssig ,dass der Mannseine schwerkrankeFrau auf die Sicherheitswachstubebrach
te ,umeine Spital junterbringungzu erzwingen .Dassnicht schonamAbendvorher

ein Bett bereitgestellt wurde ,kannnicht Wundernehmen ,da in der jetzigenJahres
zeit undbemden herrschendenGrippe - undErkältungskrankheitenin derVerzögez¬
fing der Aufnahmeeiner chronisch Kranken nichts Besonders gesehen werdenkann .
Nichtsdestowenigeraber weist die Vermittlungvon Spitalsbetten anbedürftige
Krankesehrviele Unzulänglichkeitenauf .ImallgemeinenKrankenhausexistiert
nochimmerder sogenannteZentralbettennachweis ,der aus einigenTelefonappareten
undzweiTelefonistinnenbesteht .Wereine Spital aufnahmebraucht ,musszurnächs¬
ten Polizeiwachstubegehenund dort bemühtsich ein Polizeimann ,durchVermitt¬
lung des Zentralbettennachweises ein Bett sicherzustellen .DieTelefenistinnen
im Zentralbettennachweis versuchen nun durch telefonische Anfragen in denSpi¬
tälern ,ein Bett für den Patienten zu erlangen .Der ganze Vorgang ist nicht nur
äusserst schleppend ,sondern auch schon deshalb verfehlt ,weil jede Ingerenz des
Gesundheitsamtesundder Zentrale des städtischen Krankentransportwesensfehlt .
In Erkenntnis dieser Unzulänglichkeiten hat sich die GemeindeWien schor vormeh¬
reren Kahren bereit erklärt ,den Zentralbettennachweis auf ihre Kosten zuüber¬
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nehmen ,einen ärztlichen Permanenzdienst einzuführen und die ganzeEinrichtung

in der Zentrale des städtischen Krankentransportesunterzubringen ,umdenZentral
bettennachweis zu einer schlagfertigen Institution zu machen .Ausunbekannten
Gründen hat die Fondsverwaltung des Bundes den Antrag der Gemeinde abgelehnt .

Der gute Gesundheitszustand der Wiener Bevölkerung vor allem verhindert ,dass es
nicht des öfteren zu einem Skandal kommt .Das Gesundheitsamt der Gemeinde Wien ,

das einen ärztlichen Permanenzdienst führt ,muss wiederholt beimZentralbetten¬

nachweis intervenieren ,um die Unterbringung eines Schwerkranken durchzusetzen .

Das Gesundheitsamt muss einen Dienst versehen ,der aus der Unzulänglichkeit der

staatlichen Einrichtung erfliesst . Sohat beispielsweise der Permanenzdienst des

städtischen Gesunnheitsamtes im Jänner allein 317 mal bei Bettenzuweisungen in¬

tervenieren müssen ,wenn alle anderen Versuche ,ein Bett frei zu bekommen ,scheiter¬
ten .Dabei ist zu bemerken ,dass die meisten dieser Interventionen bei der Nacht

erfelgen mussten .Von den 317 Ansuchen um Spitalsunterbringung gelang es dem

diensthabenden Arzt des Gesundheitsamtes in 232 Fällen ,ein Bett aufzutreiben .
Dieser Zustandaber ist schliesslich und endlich unhaltbar .KeineStadt kannauch
für die Zeit des höchsten Andrangeszu den Spitälern immerso - vielBettenbereit
haben ,als gewünscht werden ,aber scviel als unbedingt notwendig sind ,müssenbe¬
reit sein .Sie sind es auch ,mit Ausnahmevielleicht von ganz wenigen Tagender

Höchstanforderung .Wenntrotzdem immerund wieder über die Unmöglichkeit ,wirk¬
lich Spitalsbedürftige unterzubringen ,geklagt wird ,so ist daran in erster Linie
der Mangelder Organisation schuld .Die Klagenwerdensolango nichtverstummen,
sblange die jetzige Art des Bettennachweisesund der Bettenzuweisungbesteht . Es
färo nur zu wünschen ,dass endlich einmal die GemeindeWienauch denBettennach¬
weis für sämtliche Spitäler unserer Stadt übernehme .

Betrügerische Manipulationen .Gelegentlich einer am 30 .Jänner 1929 vomKontroll¬
amt der Stadt Wien in der Fachrechnungsabteilung für Jugendfürsorge und Armen¬

kinderpflege vorgenommenenKentrolle wurdenUnstimmigkeitenentdeckt .SofortigeEr- ¬hebungen brachten zutage ,dass der der Fachrechnungsabteilung zugeteilte städti¬

sche Rechnungsrat Raimund Schaller betrügerische Handlungen begangen hat ,die eingBetrag von rund 55 . 000Schilling umfassen .Schaller ist bei seinen Manipuiatio¬
nen äusserst raffiniert vorgegangen .Er hat Verrflegskostenrechnungen des Kinder¬
heimes XIII . ,St .Veitgasse 25 über Kinder die dort niemals von der Gemeindo

:Wien untergebracht waren ,gerälscht .Die erforderliche Bestätigung durch die Kin¬
63derübernahmestelle nat er gleichfalls gefälscht ,wobei er Originaldrucksorten

und Originalstampiglie dor Ainderübernahmestelle benützte ,die er entmendet hat¬
te . Dieso adjustierte Very rlegskostenrochnung brachte Schaller dann zur Liquidie¬15 - ¬rung . Lengefälschten Verpflegskostenrechnungen des Kinderheimes St .Veitgasse lag
regelmässig ein Pesterlagschein bei ,der auf ein Konto des Kinderheimes St .Voit¬

gasse beim Wr .Bankverein lautete .Dieses Konto hat Schaller selbst eröffnen las¬
sen und sich damit das Verfügungsrecht über die ven der Hauptkasse überwiesenen
Gelder gesichert und auch die Möglichkeit geschaffen ,dass die Kontoauszügo ihm
selbst und nicht dem Kinderheim zugesendet worden sind .Durch dieses grosse Rarfi -
nement kennte er die Unterschlagungen längere Zeit hindurch fortsetzör
gistrat hat die polizeiliche Anzeige erstattet .Schaller ist flüchtig .
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